
DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

GZ 10 072/569-1.13/87 

Kosten für den 1986 abgestürzten 
DRAKEN; 

Anfrage der Abgeordneten Buchner 
und Genossen an den Bundesninister 
für Landesverteidigung, Nr. 401/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

TI - 1581 der Beilagen zu den Stcnogrnphischen Protokollen 's _. U_ • ., •• 

des Nationalrates XVl1. GesetzgcbunssperJQde 

4~b lAB 

1987 -07- 1 It 
zu 401 IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zun Nationalrat Buchner, Blau­

Meissner und Genossen ~n 15. Mai 1987 an Inich gerichteten Anfrage Nr. 401/J 

beehre ich lnich folgendes Initzuteilen: 

Den einleitenden AusfÜhrungen der Anfragesteller, die Republik Österreich 

hätte "vermutlich wegen Mängel in der Vertragsfonnulierung mit der schwedi­

schen Erzeugerfinna 8MB" die Haftung für den im Zus~runenhang mit dem Dra­

ken-Flugunfall im November 1986 erwachsenen Schaden zu tragen, möchte ich 

folgendes entgeg~nhalten: 

Erstens steht es noch keineswegs fest, daß die Republik Österreich den aus 

dem Flugunfall erwachsenen Schaden zu ersetzen haben wird. Zweitens enthält 

der gegenständliche Vertrag Hafttingsregelungen, die durchaus beide Vertrags­

teile verpflichten. Drittens ist noch in fonnaler Hinsicht anzunerken, daß 

dieser Ausbildungsvertrag nicht mit der Finna SAAB-SCANIA, sondern mit dem 

Material~nt der schwedischen Streitkräfte abgeschlossen wurde. 

Im einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage wie folgt: 

Zu 1: 

Zur Frage nach der Höhe des finanziellen Schadens kann ich mich derzeit 

nicht äußern, weil der Abschlußbericht der Flugunfallkarunission erst ausge­

wertet werden muß .. 
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Zu 2 bis 5: 

Der Ausbildungsvertrag enthält 

Grundsatz getragen ist, daß 

- 2 -

eine generelle Haftungsklausel, die vom 

jeder Vertragspartner für Schäden, die durch 

seine Organe verursacht werden, haftet. Spezielle Haftungsregelungen sind 

u.a. für den Fall eines Mitverschuldens eines Organes des anderen Vertrags­

partners sowie für jene Fälle vorgesehen, in denen bewiesen werden kann, daß 

Infonnationsmängel oder Mängel am Gerät schadensverursachend waren. 

Ich bitte um Verständnis, daß ich mich im gegenwärtigen Zeitpunkt jeder wei­

teren Aussage lin Sinne der Fragestellung enthalte, zunal derartige Spekula­

tionen eine Präjudizierung künftiger Verhandlungen bedeuten könnten. 
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